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OKTOBER 2024

Ihr Bürgermeister INFORMIERT
über die Beschlüsse der Gemeinderatssitzung vom 26. September 2024

Bürgermeister Jochen Jance

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Sankt Barbara! 

Als Bürgermeister darf ich Sie nachstehend über die wichtigsten 
Gemeinderatsbeschlüsse, welche in der Sitzung am 26. September 2024 
gefasst wurden, informieren. 

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne in meinen Sprech-
stunden (ich bitte um vorherige telefonische Anmeldung), sowie jederzeit 
telefonisch unter 03858/2203 zur Verfügung.
 

1. Nachtragsvoranschlag 2024
Ein Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlages 2024 wurde allen Fraktions-
vorsitzenden rechtzeitig übergeben und die Auflage wurde an  
der Amtstafel kundgemacht. Einwendungen wurden keine eingebracht.

Die Haushalte stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt - bereinigt um interne Vergütungen:
Summe Erträge                                                                         
Summe Aufwendungen                                                             
Saldo aus Zuweisung und Entnahmen Haushaltsrücklagen                                     
Nettoergebnis               €              0,00

Finanzierungshaushalt – interne Vergütungen erhalten:
Summe Einzahlungen operative Gebarung                           
Summe Auszahlungen operative Gebarung                               
Summe Einzahlungen investive Gebarung                                      
Summe Auszahlungen investive Gebarung                                 
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                      
Nettofinanzierungssaldo                                                                     €    - 1.101.400,00

 18.500.500,00
 20.248.800,00
 1.748.300,00

18.243.800,00
17.266.800,00 

447.900,00 
3.000.700,00 
1.233.200,00 
788.800,00

Der Gesamtbetrag der Darlehen für das Haushaltsjahr 2024 wird mit € 1.233.200,00 festgesetzt. 
Der prognostizierte Darlehensstand per 31.12.2024 beträgt € 5.424.100,00. 

Beschluss: PSPÖ     X FPÖ, ÖVP, KPÖ

2. Mittelfristiger Finanzplan 2024 - 2028
Auch ein Entwurf des Mittelfristigen Finanzplanes 2024 – 2028 wurde an alle Fraktionsvorsitzenden  
rechtzeitig übergeben. Dieser wurde ebenfalls beschlossen.

Beschluss: PSPÖ     X FPÖ, ÖVP, KPÖ
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Entwicklung Schuldenstand Marktgemeinde Sankt Barbara im Mürztal 2018 - 2024

3. Kindergarten- und Schulstartgeld
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein „Startgeld“ für Schul- und Kindergartenanfänger*innen in der 
Marktgemeinde Sankt Barbara. Alle Kinder, die zum ersten Mal die ersten Klassen unserer Volksschulen 
besuchen, erhalten € 100,- Startgutscheine. Für die Kindergartenanfänger*innen wird das Kindergarten- 
startgeld sozial gestaffelt.

Beschluss: PEinstimmig

4. Weiterleitung Zuschuss Freizeitbetriebe Veitsch GmbH
Das Land Steiermark hat eine Bedarfszuweisung an die Freizeitbetriebe Veitsch GmbH in der Gesamthöhe 
von € 700.000,00 zugesagt, die in 2 Tranchen zu je € 350.000,00 im Oktober und November ausbezahlt 
werden sollen. Eine Weiterleitung der Bedarfszuweisung an die Freizeitbetriebe Veitsch GmbH wurde be-
schlossen. Für die Marktgemeinde Sankt Barbara entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Beschluss: PEinstimmig

5. Verlängerung Haftungsübernahme Freizeitbetriebe Veitsch GmbH 
Aufgrund von Senkungen der Zinsen wurde die bereits beschlossene Haftungsübernahme an die Frei-
zeitbetriebe Veitsch GmbH zu einem Bürgschaftsvertrag in Höhe von € 2.536.000,00 gebündelt und 
verlängert.

Beschluss: PSPÖ, ÖVP     X FPÖ, KPÖ, ÖVP
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6. Subventionsansuchen SC St. Barbara - Flutlichtanlage
Der SC St. Barbara hat um finanzielle Unterstützung für die Neuerrichtung der Flutlichtanlage angesucht. 
Die Marktgemeinde Sankt Barbara hat eine Unterstützung in der Höhe von € 10.000,00 beschlossen.

Beschluss: PEinstimmig

7. Interessentenbeitragsleistung Sofortmaßnahmen Wildbach- und Lawinenverbauung
Die Marktgemeinde Sankt Barbara hat aufgrund der Unwetter im Sommer bzw. im September 2024  
einen Antrag an den Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung gestellt, dass die  
Förderung und Durchführung von Arbeiten an den betroffenen Wildbächen aus Mitteln der Sofort- und  
Betreuungsmaßnahmen erfolgen soll. Die betroffenen Wildbäche sind Mehlstüblbach, der Joselbauer-
bach, Scheibsbach, Pretalbach und Grießbach. Der zu leistende Beitrag seitens der Marktgemeinde Sankt 
Barbara beträgt € 34.673,60.

Beschluss: PEinstimmig

Hochwasserschutz Sankt Barbara:
Die schweren Unwetter im September 2024 haben erneut verdeutlicht, wie wich-
tig der Hochwasserschutz für die gesamte Region ist. Heftige Regenfälle mit  
Murenabgängen, Überschwemmungen durch den Veitschbach und über-
getretene Mürzufer haben die Marktgemeinde Sankt Barbara auf die Probe  
gestellt. Dank des raschen Handelns der Einsatzkräfte und aller Beteiligten 
konnte die Lage zum Glück unter Kontrolle gehalten werden. Während in Wart-
berg bereits im Jahr 2012 eine Entscheidung für den Hochwasserschutz getrof-
fen wurde, steht die Umsetzung eines Schutzsystems weiterhin aus. Auch der 
Veitschbach erfordert dringend entsprechende Schutzmaßnahmen, da hier 
ebenso eine akute Bedrohung durch Hochwasser besteht.
Bereits im März 2023 wurde von der Marktgemeinde Sankt Barbara ein An-
trag auf die Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen gestellt. Wie 
bereits in der Vergangenheit, etwa in der Stanzer Region im Jahr 2016 oder  
aktuell in Thörl, zeigt sich, dass oft erst nach schweren Überschwemmun-
gen gehandelt wird. Ich appelliere daher an die zuständigen Behörden, den  
Planungs- und Genehmigungsprozess deutlich zu beschleunigen, finanzielle 
Mittel freizugeben, um präventive Schutzmaßnahmen schnellstmöglich umset-
zen zu können. Es ist wichtig, jetzt zu handeln, bevor es zukünftig zu noch mehr  
Schäden kommt.

Bitte schneiden Sie Ihre Hecken und Sträucher!
Um die Verkehrssicherheit in unserer Gemeinde zu gewährleisten, möchten 
wir Sie höflich daran erinnern, Ihre Bäume, Hecken und Sträucher regelmäßig 
zu schneiden. Dies ist wichtig, um Schäden an Fahrzeugen zu vermeiden und 
um die Sicht auf Verkehrsschilder und den Straßenverlauf frei zu halten. Als 
Grundstückseigentümer sind Sie für die Pflege Ihrer Bepflanzung verantwortlich.  
Kommen Sie dieser Pflicht nicht rechtzeitig nach, kann die Gemeinde Maßnah-
men ergreifen und Fachfirmen für den Rückschnitt beauftragen. Die Kosten hier-
für sind von den betroffenen Eigentümern zu tragen! Wir bitten Sie daher, Ihre 
Hecken und Sträucher zeitnah zu pflegen und so Ihren Beitrag zur Sicherheit in 
unserer Gemeinde zu leisten. Danke!



SANKT BARBARA
IM MÜRZTAL

M A R K T G E M E I N D E

w w w . s t - b a r b a r a . g v . a t faceb o ok .com/st.barbara.gv.at <<< IMMER AKTUELL INFORMIERT-App > Sankt Barbara für dein Smartphone


